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(54) Sicherheitssystem und Gefahrenmelder zur Überwachung von Gefahrenkenngrössen

(57) Das Sicherheitssystem enthält Gefahrenmel-
der (3) und eine Zentrale, mit welcher die Gefahrenmel-
der (3) drahtlos verbunden sind. Die Gefahrenmelder
(3) weisen ein Kommunikationsmodul (8) mit für ver-
schiedene Melderarten gleichen Abmessungen und
gleicher Form auf, welches zur Befestigung der Gefah-

renmelder (3) an einer Montageplatte (2) vorgesehen
ist.

Zusätzlich zum Kommunikationsmodul (8) enthal-
ten die Gefahrenmelder (3) ein Detektionsmodul (9),
wobei das Kommunikationsmodul (8) eine mechani-
sche und elektrisch/elektronische Schnittstelle zum De-
tektionsmodul (9) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sicher-
heitssystem zur Überwachung von Gefahrenkenngrös-
sen, mit Gefahrenmeldern und mit einer Zentrale, mit
welcher die Gefahrenmelder drahtlos verbunden sind.
[0002] Neben den bekannten verdrahteten Sicher-
heitssystemen, bei denen die Gefahrenmelder mit der
Zentrale über eine Zweidrahtleitung oder einen Bus ver-
bunden sind (siehe dazu beispielsweise WO-A-
97/24087), sind seit einigen Jahren drahtlose Systeme
auf dem Markt und finden zunehmend Verbreitung (sie-
he dazu beispielsweise US-A 5 155 469). Schliesslich
sind auch sogenannte Hybridsysteme bekannt, bei de-
nen beide Kommunikationstechniken, verdrahtet und
drahtlos, verwendet werden (siehe dazu beispielsweise
EP-A-0 803 8750).
[0003] Eine verdrahtete Verbindung garantiert zwar
eine sehr hohe Übertragungssicherheit, macht aber die
gesamte Anlage relativ unflexibel für Änderungen einer
einmal gewählten Raumaufteilung oder der Funktion
und/oder Belegung von Räumen. Denn derartige Ände-
rungen bedingen in der Regel, dass einzelne Melder ih-
ren Standort wechseln müssen, was dann wegen der
erforderlichen Verdrahtung mit unter Umständen um-
fangreichen und jedenfalls störenden Installationsarbei-
ten verbunden ist. Auch der nachträgliche Einbau sol-
cher Sicherheitssysteme mit Drahtleitung in bestehen-
de Bauten, insbesondere in solche, in denen eine Si-
cherheitsanlage ursprünglich nicht vorgesehen war, ge-
staltet sich unter Umständen aufwendig und teuer. Das
gilt speziell für historische Bauten.
[0004] Die drahtlosen Sicherheitssysteme, wie sie
insbesondere bevorzugt in Privathäusern, aber nicht
nur dort, verwendet werden, hatten längere Zeit den
Ruf, gegen Störungen relativ anfällig zu sein, wozu die
Energieversorgung durch Batterien nicht unerheblich
beigetragen hat. Dieser Nachteil ist aber heute nicht
mehr gravierend, weil einerseits sehr langlebige Batte-
rien erhältlich sind und andererseits die Leistungsauf-
nahme der Funkmelder erheblich gesenkt werden konn-
te. Andere Ursachen von Störungen, wie beispielsweise
Fehlalarme, konnten durch Massnahmen zur Alarmve-
rifikation deutlich reduziert werden.
[0005] Ein modernen Anforderungen genügendes
drahtloses Sicherheitssystem sollte darüber hinaus für
Gefahrenmelder zur Überwachung verschiedener Ge-
fahrenkenngrössen verwendbar sein und sich durch ge-
ringe Herstellkosten und einfache Installationsmöglich-
keit auszeichnen. Es sollte ausserdem flexibel sein und
die Verwendung von Gefahrenmeldern für verschiede-
ne Gefahrenkenngrössen oder von nach verschiedenen
Detektionsprinzipien arbeitenden Gefahrenmeldern er-
möglichen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss da-
durch gelöst, dass die Gefahrenmelder ein Kommuni-
kationsmodul mit für verschiedene Melderarten glei-
chen Abmessungen und gleicher Form aufweisen, und

dass das Kommunikationsmodul zur Befestigung der
Gefahrenmelder an einer Montageplatte vorgesehen
ist.
[0007] Eine erste bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Sicherheitssystems ist dadurch
gekennzeichnet, dass jedes Kommunikationsmodul
zum Anschluss eines Detektionsmoduls für Gefahren-
kenngrössen ausgebildet ist, wobei Detektionsmodule
für verschiedene Gefahrenkenngrössen vorgesehen
und wahlweise an beliebige Kommunikationsmodule
anschliessbar sind.
[0008] Eine zweite bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Sicherheitssystems ist dadurch
gekennzeichnet, dass zur Installation des Sicherheits-
systems in einem Überwachungsraum die Montageplat-
ten an den vorgesehenen Stellen installiert und an-
schliessend die Gefahrenmelder mittels des Kommuni-
kationsmoduls auf den Montageplatten befestigt wer-
den.
[0009] Eine dritte bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Sicherheitssystems ist dadurch
gekennzeichnet, dass im installierten Zustand der Ge-
fahrenmelder das Detektionsmodul durch das Kommu-
nikationsmodul gegen unberechtigte Entfernung gesi-
chert ist.
[0010] Eine vierte bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Sicherheitssystems ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Montageplatten eine Gerad-
führung mit einer Sicherung gegen Abheben aufweisen,
und dass die Befestigung der Gefahrenmelder an den
Montageplatten durch Einschieben der Melder in die
Geradeführung in vertikaler Richtung erfolgt.
[0011] Die Verwendung einer Montageplatte sowie ei-
nes gleichen Kommunikationsmoduls für verschiedene
Melderarten, wobei sich das Merkmal gleich auf die me-
chanischen Eigenschaften des Kommunikationsmoduls
bezieht, und die Verwendung dieses Kommunikations-
moduls zur Befestigung der Melder an der Montageplat-
te hat den wesentlichen Vorteil, dass für alle im System
eingesetzten Melder ein einziger Typ von Monateplatte
verwendet werden kann, und dass sich die Installation
der Melder sehr einfach gestaltet und auch von unge-
schultem Personal vorgenommen worden kann. Unge-
schult bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der In-
stallateur der Melder über keine Kenntnisse in der Si-
cherheitstechnik zu verfügen braucht, so dass die In-
stallation der Melder beispielsweise durch einen Ver-
käufer, einen Elektriker, oder bei Verkauf in Bau- oder
Heimwerkermärkten, durch den Käufer selbst erfolgen
kann. Da an jedes Kommunikationsmodul beliebige De-
tektionsmodule angeschlossen werden können, weist
das erfindungsgemässe Sicherheitssystem eine maxi-
male Flexibilität auf.
[0012] Die Erfindung betrifft weiter einen Gefahren-
melder für ein Sicherheitssystem mit drahtloser Kom-
munikation. Der erfindungsgemässe Gefahrenmelder
ist gekennzeichnet durch zwei Module, ein Kommunika-
tionsmodul und ein Detektionsmodul, wobei das Kom-
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munikationsmodul einerseits eine mechanische und
elektrisch/elektronische Schnittstelle zum Detektions-
modul aufweist, und andererseits zur Befestigung des
Gefahrenmelders an einer Montageplatte vorgesehen
ist.
[0013] Eine erste bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Gefahrenmelders ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die genannte Schnittstelle eine me-
chanische Verbindungseinrichtung und eine elektrische
Steckverbindung umfasst.
[0014] Eine zweite bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Gefahrenmelders ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mechanische Verbindungsein-
richtung eine Geradführung und einen Anschlag auf-
weist, welche so ausgebildet und angeordnet sind, dass
bei der Herstellung der mechanischen Verbindung auch
die elektrische Steckverbindung hergestellt wird.
[0015] Eine dritte bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Gefahrenmelders ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die genannte mechanische Verbin-
dungseinrichtung an komplementär ausgebildeten Ab-
stufungen des Kommunikations- und des Detektions-
moduls angeordnet ist, wobei im installierten Zustand
des Gefahrenmelders die Abstufung des Detektionsmo-
duls gegen den zu überwachenden Raum hin durch die
Abstufung des Kommunikationsmoduls abgedeckt ist.
[0016] Eine vierte bevorzugte Ausführungsform ist
dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikations-
modul Führungsmittel aufweist, welche in eine entspre-
chende Geradführung der Montageplatte einschiebbar
sind, und dass Arretiermittel zur Fixierung des Melders
an der Montageplatte vorgesehen sind.
[0017] Eine fünfte bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Gefahrenmelders ist gekenn-
zeichnet durch einen am Kommunikationsmodul ange-
ordneten Kontaktschalter, welcher den einen Teil eines
Sabotagedetektors zur Auslösung eines Alarms bei un-
berechtigter Entfernung des Gefahrenmelders oder ei-
nes seiner Module von der Wand bildet.
[0018] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Gefahrenmelders ist gekenn-
zeichnet durch einen an die die Montageplatte tragende
Wand anschraubbaren und aus der Montageplatte her-
ausbrechbaren Steg, welcher den anderen Teil des Sa-
botagedetektors bildet und im installierten Zustand des
Gefahrenmelders den Kontaktschalter schliesst.
[0019] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels und der Zeichnungen näher er-
läutert; es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Monta-
geplatte und der Module eines erfindungsge-
mässen Gefahrenmelders vor dem Zusam-
menbau und der Installation,

Fig. 2 den Gefahrenmelder im zusammengebauten
Zustand bei seiner Befestigung auf der Mon-
tageplatte,

Fig. 3 den fertig installierten Gefahrenmelder; und

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der Montageplat-
te.

[0020] Die Fig. 1 bis 3 zeigen einen Ausschnitt aus
einer Wand 1 mit einer auf dieser befestigten Montage-
platte 2 für einen Gefahrenmelder 3. Die Montageplatte
2 hat einen wannenartige Form mit einem geraden Bo-
den und schrägen Seitenwänden und ist dadurch so-
wohl zur Befestigung an einer ebenen Wandfläche
(Bohrungen für Befestigungsschrauben im Boden) als
auch zur Eckmontage (Bohrungen für Befestigungs-
schrauben in den schrägen Seitenwänden) geeignet.
Die Montageplatte 2 weist an der Vorderkante der Sei-
tenwände ein Führungsprofil 4 auf. Dieses ist oben
durch eine Stirnwand 5 abgeschlossen und nach unten
hin offen, so dass ein Gegenstück mit einem geeigneten
Führungsnuten von unten in die Montageplatte 2 einge-
schoben werden kann. Am unteren Ende weist die Mon-
tageplatte 2 eine Vertiefungen 6 auf, welche zum Einra-
sten entsprechenden Arretiernasen des genannten Ge-
genstücks vorgesehen ist. Die Vertiefungen 6 sind in
den Fig. 1 und 2 nur schematisch dargestellt; eine de-
tailliertere Darstellung ist aus Fig. 4 ersichtlich. Die obe-
re Stirnwand 5 trägt einen Steg 7, der zum Einschrau-
ben einer Befestigungsschraube (nicht dargestellt) vor-
gesehen ist.
[0021] Der Gefahrenmelder 3 besteht aus zwei Mo-
dulen, einem Kommunikationsmodul 8 und einem De-
tektionsmodul 9, welch letzteres beim dargestellten
Ausführungsbeispiel durch einen Passiv-Infrarotmelder
(PIR) gebildet ist. Statt durch einen PIR kann das De-
tektionsmodul durch einen beliebigen Bewegungs- oder
Einbruchmelder, Feuermelder, Glasbruchmelder, Ma-
gnetkontakt, einen von Hand zu betätigende Alarmge-
ber oder eine Überwachungskamera gebildet sein. Das
Detektionsmodul 9 kann aber auch ein Mikrofon zur Re-
gistrierung von Geräuschen oder ein Lautsprecher zum
Hineinsprechen in einen Überwachungsraum oder ein
Alarmgeber, wie beispielsweise eine Sirene oder eine
Alarmleuchte sein..
[0022] Das Detektionsmodul 9 weist an seiner oberen
Kante eine Abstufung aus, welche an ihrer horizontalen,
nach vorne weisen Fläche ein Führungsprofil 10 und an
ihrer vertikalen Fläche ein Stift- oder Buchsenelement
11 eines elektrischen Steckverbinders trägt. Das Füh-
rungsprofil 10 ist Teil einer Geradführung zur Verbin-
dung des Detektionsmoduls 9 mit dem Kommunikati-
onsmodul 8. Das Kommunikationsmodul 8 hat den glei-
chen Querschnitt wie das Detektionsmodul 9 und weist
an seiner unteren Kante eine zur Abstufung des Detek-
tionsmoduls 9 komplementär ausgebildete Abstufung
auf, welche an ihrer horizontalen Fläche ebenfalls mit
einem Führungsprofil versehen ist, welches Teil der ge-
nannten Geradführung bildet, und welche an ihrer ver-
tikalen Fläche das Gegenstück zum Stift- oder Buchse-
nelement 10 des elektrischen Steckverbinders trägt. An
die Abstufung des Kommunikationsmoduls 8 schliessen
an der Basisfläche zwei Arretiernasen 12 an, die zum
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Eingriff in die Vertiefungen 6 der Montageplatte 2 vor-
gesehen sind. Die Seitenkanten des Kommunikations-
moduls 8 sind mit Führungsstegen 13 versehen, welche
zum Eingriff in das Führungsprofil 4 der Montageplatte
2 vorgesehen sind. An der oberen Stirnfläche des Kom-
munikationsmoduls 8 ist ein Steg 14 mit einer Bohrung
zur Aufnahme einer Befestigungsschraube vorgese-
hen.
[0023] Wenn in einem Überwachungsraum ein Ge-
fahrenmelder 3 installiert werden soll, dann werden zu-
erst an den vorgesehenen Stellen Montageplatten 2 an
die Wänden geschraubt. Anschliessend wird jedes De-
tektionsmodul 9 mit einem Kommunikationsmodul 8 zu
einem Gefahrenmelder 3 zusammengesteckt (Bewe-
gung des Kommunikationsmoduls 8 in Richtung des
Pfeiles A von Fig. 1 oder des Detektionsmoduls in Ge-
genrichtung). Dabei wird zwischen den beiden Modulen
durch die Geradführung eine mechanische und durch
den elektrischen Steckverbinder eine elektrische Ver-
bindung hergestellt. Der nun in einem Stück vorliegende
Gefahrenmelder 3 wird dann mit der Montageplatte 2
verbunden, indem die Führungsstege 13 des Kommu-
nikationsmoduls 8 in das Führungsprofil 4 der Montage-
platte 2 von unten eingeschoben werden (Fig. 2, Pfeil
B).
[0024] Dabei rasten in der Endstellung (Fig. 3) die Ar-
retiernasen 12 des Kommunikationsmoduls 8 in die Ver-
tiefungen 6 der Montageplatte 2 ein, wodurch der Ge-
fahrenmelder 3 auf der Montageplatte 2 fixiert ist. An-
schliessend wird der Gefahrenmelder 3 mittels einer in
die Bohrung des Stegs 14 des Kommunikationsmoduls
8 gesteckten und in den Steg 7 der Montageplatte 2 ge-
schraubten Befestigungsschraube an der Montageplat-
te 2 befestigt. In der fertig installierten Stellung des Ge-
fahrenmelders 3 ist einerseits das Kommunikationsmo-
dul 8 auf der Montageplatte 2 befestigt, und anderer-
seits sichert das Kommunikationsmodul 8, da seine Ab-
stufung an der Schnittstelle zum Detektionsmodul 9 die
Abstufung des letzteren gegen den zu überwachenden
Raum abdeckt, das Detektionsmodul 9 gegen unbe-
rechtigtes Entfernen von der Montageplatte 2.
[0025] Wesentlich ist, dass alle Kommunikationsmo-
dule 8 gleiche Form und Abmessungen haben, so dass
jedes Kommunikationsmodul 8 einerseits mit jedem De-
tektionsmodul 9 verbunden und andererseits auf einer
Montageplatte 2 befestigt werden kann. Es wird also nur
ein einziger Typ von Montageplatte 2 und ein in mecha-
nischer Hinsicht nur einziger Typ von Kommunikations-
modul 8 verwendet. Bezüglich ihrer elektrischen Eigen-
schaften können die Kommunikationsmodule für ver-
schiedene Arten von Detektionsmodulen 9 eventuell
verschieden sein.
[0026] Die elektrischen Eigenschaften werden dabei
davon abhängen, ob für den betreffenden Gefahrenmel-
der Ein- oder Zweiwegkommunikation gewünscht und/
oder in welchem Land das System installiert wird. So
schreiben beispielsweise die europäischen Länder für
Funkkommunikation in Sicherheitsanlagen eine Fre-

quenz von 867 MHz vor, die USA eine Frequenz von
900 MHz und Australien eine solche von 700 MHz. Es
ist ausserdem zu beachten, dass für gewisse Arten von
Detektionsmodulen, wie beispielsweise für Kameras
oder für Lautsprecher/ Mikrofone Breitbandkommunika-
tion erforderlich ist.
[0027] Dadurch, dass die Befestigung des Gefahren-
melders 3 an der Montageplatte 2 über das in allen Fäl-
len mechanisch gleiche Kommunikationsmodul 8 er-
folgt, wird das ganze Sicherheitssystem hinsichtlich In-
stallation sehr stark vereinfacht. Es ist nicht mehr so wie
bisher, dass jeder Melder mit unterschiedlich vielen, un-
terschiedlich langen und unterschiedlich starken
Schrauben individuell an die Wand geschraubt werden
muss, sondern es braucht nur noch die Montageplatte
an die Wand geschraubt zu werden, wofür einziger Typ
von Schrauben, ein einziger Typ von Dübeln, ein einzi-
ger Typ von Schraubenzieher und eine einzige Bohrer-
grösse genügt. Die Installation der Gefahrenmelder ist
so einfach wie möglich und bedarf bis auf den Schrau-
benzieher für die Befestigungsschraube keines Werk-
zeugs.
[0028] Zur Sicherung gegen Abschrauben oder Ab-
reissen des Gefahrenmelders 3 von der Wand 1 ist ein
Sabotagedetektor vorgesehen, der aus einem im Be-
reich der oberen Stirnseite des Kommunikationsmoduls
8 angeordneten Kontaktschalter (nicht dargestellt) und
einem Betätigungselement für den Kontaktschalter be-
steht. Wie Fig. 4 entnommen werden kann, ist am Bo-
den der Montageplatte 2 ein von Schwachstellen um-
randeter Bereich 14 vorgesehen, welcher eine nach vor-
ne ragende und das Betätigungselement des Kontakt-
schalters bildende fingerartige Lasche 15 trägt. Die La-
sche 15 weist an ihrer dem Kommunikationsmodul 8 zu-
gewandten Seite einen Steg 16 mit einer Kontaktfläche
17 auf, welche im installierten Zustand des Gefahren-
melders 3 gegen den genannten Kontaktschalter des
Kommunikationsmoduls 8 drückt und diesen schliesst.
Das Kommunikationsmodul weist an seiner oberen
Stirnfläche eine streifenförmige Ausnehmung oder Ver-
tiefung auf, welche durch die Lasche 15 plan abgedeckt
ist, so dass die Kontaktfläche 17 im Inneren des Kom-
munikationsmoduls 8 liegt. Auf diese Weise ist der Kon-
taktschalter von aussen nicht zugänglich kann nicht ma-
nipuliert werden. Der die Lasche 15 tragende Bereich
14 weist eine Befestigungsbohrung 8 auf und ist an die
Wand 1 (Fig. 1) angeschraubt.
[0029] Wenn ein Saboteur den kompletten Gefahren-
melder einschliesslich Montageplatte von der Wand
reisst, wird der Bereich 14 mit der Lasche 15 aus der
Montageplatte herausgebrochen und verbleibt an der
Wand, so dass der Kontaktschalter geöffnet und ein Sa-
botageversuch angezeigt wird. Beim Abreissen des Ge-
fahrenmelders 3 von der Montageplatte 2 verbleibt die
Lasch 15 an der Montageplatte und der Kontaktschalter
wird ebenfalls geöffnet. Gleiches gilt, wenn der Melder
durch Lösen der Befestigungsschraube (Stege 7, 14,
Fig. 1) abgenommen wird. Und die Montageplatte 2
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selbst kann nicht von der Wand abgeschraubt werden
ohne vorher den Melder abzunehmen, wodurch aber
wiederum ein Sabotagealarm ausgelöst würde.
[0030] Die in den Zeichnungen dargestellte Ausfüh-
rung der Montageplatte 2 und des Gefahrenmelders 3
ist nur beispielhaft und soll nicht einschränkend verstan-
den werden.

Patentansprüche

1. Sicherheitssystem zur Überwachung von Gefah-
renkenngrössen, mit Gefahrenmeldern (3) und mit
einer Zentrale, mit welcher die Gefahrenmelder
drahtlos verbunden sind, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gefahrenmelder (3) ein Kommunika-
tionsmodul (8) mit für verschiedene Melderarten
gleichen Abmessungen und gleicher Form aufwei-
sen, und dass das Kommunikationsmodul (8) zur
Befestigung der Gefahrenmelder (3) an einer Mon-
tageplatte (2) vorgesehen ist.

2. Sicherheitssystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes Kommunikationsmodul
(8) zum Anschluss eines Detektionsmoduls (9) für
Gefahrenkenngrössen ausgebildet ist, wobei De-
tektionsmodule (9) für verschiedene Gefahren-
kenngrössen vorgesehen und wahlweise an belie-
bige Kommunikationsmodule (8) anschliessbar
sind.

3. Sicherheitssystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Installation des Sicher-
heitssystems in einem Überwachungsraum die
Montageplatten (2) an den vorgesehenen Stellen
installiert und anschliessend die Gefahrenmelder
(3) mittels des Kommunikationsmoduls auf den
Montageplatten (2) befestigt werden.

4. Sicherheitssystem nach Anspruch 3, ist dadurch
gekennzeichnet, dass im installierten Zustand der
Gefahrenmelder (3) das Detektionsmodul (9) durch
das Kommunikationsmodul (8) gegen unberechtig-
te Entfernung gesichert ist.

5. Sicherheitssystem nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Montage-
platten (2) eine Geradführung (4) mit einer Siche-
rung (6) gegen Abheben aufweisen, und dass die
Befestigung der Gefahrenmelder (3) an den Mon-
tageplatten (2) durch Einschieben der Melder (3) in
die Geradeführung (4) in vertikaler Richtung (B) er-
folgt.

6. Gefahrenmelder für ein Sicherheitssystem mit
drahtloser Kommunikation, gekennzeichnet
durch zwei Module, ein Kommunikationsmodul (8)
und ein Detektionsmodul (9), wobei das Kommuni-

kationsmodul (8) einerseits eine mechanische und
elektrisch/elektronische Schnittstelle zum Detekti-
onsmodul (9) aufweist, und andererseits zur Befe-
stigung des Gefahrenmelders (3) an einer Monta-
geplatte (2) vorgesehen ist.

7. Gefahrenmelder nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kommunikationsmodul
(8) für alle zur Verwendung vorgesehenen Detekti-
onsmodule (9) gleiche Abmessungen und gleiche
Form aufweist.

8. Gefahrenmelder nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die genannte Schnittstelle ei-
ne mechanische Verbindungseinrichtung und eine
elektrische Steckverbindung (10) umfasst.

9. Gefahrenmelder nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mechanische Verbin-
dungseinrichtung eine Geradführung (11) und ei-
nen Anschlag aufweist, welche so ausgebildet und
angeordnet sind, dass bei der Herstellung der me-
chanischen Verbindung auch die elektrische Steck-
verbindung (10) hergestellt wird.

10. Gefahrenmelder nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die genannte mechanische
Verbindungseinrichtung an komplementär ausge-
bildeten Abstufungen des Kommunikations- und
des Detektionsmoduls (8 bzw. 9) angeordnet ist,
wobei im installierten Zustand des Gefahrenmel-
ders (3) die Abstufung des Detektionsmoduls (9)
gegen den zu überwachenden Raum hin durch die
Abstufung des Kommunikationsmoduls (8) abge-
deckt ist.

11. Gefahrenmelder nach einem der Ansprüche 6 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommu-
nikationsmodul (8) Führungsmittel (13) aufweist,
welche in eine entsprechende Geradführung (4) der
Montageplatte (2) einschiebbar sind, und dass Ar-
retiermittel (12) zur Fixierung des Melders (3) an der
Montageplatte (2) vorgesehen sind.

12. Gefahrenmelder nach einem der Ansprüche 6 bis
11, gekennzeichnet durch einen am Kommunika-
tionsmodul (8) angeordneten Kontaktschalter, wel-
cher den einen Teil eines Sabotagedetektors zur
Auslösung eines Alarms bei unberechtigter Entfer-
nung des Gefahrenmelders (3) oder eines seiner
Module von der Wand (1) bildet.

13. Gefahrenmelders nach Anspruch 12, gekenn-
zeichnet durch einen an die die Montageplatte (2)
tragende Wand (1) anschraubbaren und aus der
Montageplatte herausbrechbaren Steg (15), wel-
cher den anderen Teil des Sabotagedetektors bildet
und im installierten Zustand des Gefahrenmelders
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(3) den Kontaktschalter schliesst.
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